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LEITFADEN
„WIRTSHAUSPRÄMIE“ 

Für die weitere Bearbeitung Ihres Förderansuchens benötigen wir die im vorliegenden Leitfaden beschriebenen Informationen zu Ihrem Unternehmen und zum geplanten Projekt.
Ihr Förderantrag ist nur vollständig mit einem ausgefüllten Leitfaden!

Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Website http://noe.gv.at/wirtschaft.

Kurzinfo – Auszug aus dem Programmdokument

Die Wirtshausprämie als einmaliger Zuschuss in Höhe von 10.000 Euro soll einen Anreiz für die
Übernahme und die Neugründung (ab 01.01.2026  bis maximal 6 Monate nach Antragstellung) eines standortgebundenen Gastronomiebetriebes darstellen.

Ziel der Wirtshausprämie ist die Unterstützung von zumindest an 4 Tagen die Woche ganzjährig
geöffneten Gastronomiebetrieben, die in ihrer Gemeinde auch als soziale Treffpunkte dienen und die
dazu über wesentliche Elemente verfügen, die Kommunikation und sozialen Austausch fördern, wie
etwa Einrichtungen des klassischen Wirtshauses (z.B. Schank oder Stammtisch), und warme Küche, die
über ein reines Snack- und Imbissangebot hinausgeht, anbieten.

Die regionale Verflechtung wie die Zusammenarbeit mit örtlichen/regionalen Lieferantinnen und
Lieferanten oder Produzentinnen und Produzenten sowie Vereinen als auch die Verwendung regionaler
Produkte sind weitere wichtige Aspekte für den Erhalt der regionalen Gastronomie.

Die Wirtshausprämie kann ua. nicht in Anspruch genommen werden von Betriebsarten wie bspw.
Nachtlokale, Imbisse oder ähnliches (Food Truck, etc.), Systemgastronomie, nicht ganzjährig geöffnete
Heurigen-/Buschenschank-Betriebe, Betriebe mit freiem Gewerbe und Betriebe mit nicht mehr als 8
Verabreichungsplätzen.






Gewerbeberechtigung
Eine Gastgewerbeberechtigung ist vorhanden 
	JA, seit: 



	NEIN, der Betrieb wird eröffnet am:


Kapazitäten Bewirtung
Wie viele Sitzplätze gibt es im Innenbereich?
	Anzahl der Sitzplätze-Innenbereich:


Öffnungszeiten
Wann ist der Betrieb geöffnet – Geben Sie uns Ihre wöchentlichen Öffnungszeiten an?
	



Warme Küche wird angeboten von/bis?
	



Ist Ihr Betrieb ganzjährig geöffnet?
	



Wird der Betrieb für einen Zeitraum von zumindest fünf Jahren in vollem Umfang aufrechterhalten? Wir weisen darauf hin, dass bei vorzeitiger Schließung des Betriebes, die Wirtshausprämie in vollem Umfang zurückzuzahlen ist.
	





Beschreiben Sie Ihr Speisen- und Getränkeangebot
Welche Speisen und Getränke werden laufend angeboten? Welche regionalen Produkte werden in Ihrem Betrieb verarbeitet? Woher beziehen sie die regionalen Produkte? Arbeiten Sie mit örtlichen / regionalen Lieferantinnen bzw. Produzentinnen und Produzenten sowie Vereinen zusammen?
Wenn Ihre reguläre Speisekarte nicht auf Ihrer Homepage ersichtlich ist, ist diese vorzulegen. 
	


Beschreiben Sie die Atmosphäre in Ihrem Gastbetrieb
Wie ist der Gastraumbereich ausgestattet? Gibt es einen Schankbereich/Stammtisch? Ist Ihr Betrieb ein sozialer örtlicher/regionaler Treffpunkt?
Wenn die Räumlichkeiten Ihres Betriebes nicht auf Ihrer Homepage ersichtlich sind, sind Fotos vorzulegen. 
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